
PULVER-
BESCHICHTETE
SICHTOBERFLÄCHEN
RICHTIG PRÜFEN*
*Fenster und Türen selber kontrollieren 
– so einfach geht‘s!

• Sichtprüfung in einem Abstand von 2 m für  
Innenbauteile und 3 m für Außenbauteile 

• Blicken Sie möglichst gerade auf die Oberflächen  
(90° im rechten Winkel)

• Prüfung Außenbauteile bei normalem Tageslicht 
(bedeckter Himmel) 

• Innenbauteile bei normalem Licht (wie auch bei 
üblicher Nutzung)

Folgende Abweichungen sind bei 
Pulverbeschichtungen zulässig:

Fehlerart Zulässige Abweichung

Krater, Blasen 10 Stk. 0,5 mm je Laufmeter

Einschlüsse 5 Stk. 0,5 mm je Laufmeter

Orangenhaut fein strukturiert zugelassen, grob strukturiert bei größeren 
Beschichtungsdicken

Glanzunterschiede in leichter Form zugelassen

Farbabweichungen in leichter Form zugelassen (bei Metallicfarben höhere Abweichungen 
zugelassen)

Schleifriefen, Dellen, 
Schweissnähte

Schleifriefen zugelassen (außer „Feinschleifen“ vereinbart)

Produktionsbedingte, mechani-
sche Schäden (zB Dellen, Beulen, 
Kratzer)

in leichter Form zugelassen

  

www.rekord-fenster.com
Quelle: Plattform Fenster Österreich 
Qualitätsrichtlinien Fenster, Aussentüren und Fensterfassaden – Ausgabe 2018 – Version 05


